
8-Tage-Erlebnisreise ab € 1.545

l Cabo de São Vicente
l Serra de Monchique
l Bequeme Standortreise

Portugal

Reise- 
begleitung 
durch Ihr  

ARCD  
Reisebüro

Intensive Düfte und Farben, einzigartige Flora und Fauna, dazu Landschaften wie aus dem Bilderbuch 
– so erleben wir die südlichste Region Portugals. Die Atlantikküste zeigt sich uns stets von ihrer besten

Seite mit ihren atemberaubenden Stränden und historischen Städten. Doch auch das abwechslungsreiche 
Hinterland bietet viel für Natur- und Kulturliebhaber.

Portugals Algarve

vom 15.10. bis 22.10.2026

exklusiv für



1. Tag: Anreise an die Algarve Mit dem Flugzeug 
erreichen wir die bezaubernde Stadt Faro und bege-
ben uns im Anschluss auf den Weg zu unserem 
Hotel. (A)

2. Tag: Lagos und Sagres Der Ausflug führt uns 
zunächst zum „Cabo de São Vicente“, hier befindet 
sich der südwestlichste Punkt Europas und wir lassen 
uns die  Atlantikluft um die Ohren wehen. Der 
nächste Ort Sagres ist bekannt durch die Festung 
Heinrich des Seefahrers, hier soll  sich die legendäre 
„Seefahrerschule“ befunden haben. Weiter auf den 
Spuren Heinrich des Seefahrers besuchen wir die his-
torischen Hafenstadt Lagos mit Besichtigung des ehe-
maligen Sklavenmarktes, der Innenstadt und der Sta-
tue Heinrich des Seefahrers. 190 km (F, A)

3. Tag: Unbekannte Algarve Heute lernen wir 
einige der weniger bekannten Flecken der Ostalgarve 
kennen. Dabei bummeln wir über den Markt von 
Olhão und können ihn mit allen unseren Sinnen ent-
decken. Hier können wir an der kubischen Architek-
tur deutlich den maurischen Einfluss erkennen. 
Anschließend fahren wir nach Santa Luzia, einem 
beschaulichen Fischerdorf und Zentrum der Krakenfi-
scherei. Vielleicht haben wir Glück und wir können 
einen Fischer bei der Arbeit sehen und auch ein paar 
Fragen stellen. Wir gelangen schließlich nach Tavira, 
der Königin unter den Küstenstädten der Algarve. 
Eine römische Brücke aus dem vierten Jahrhundert, 
die maurische Festung und der Besuch einer der 22 
Kirchen stehen hier auf dem Programm. Wir haben 
freie Zeit, um etwas zu essen, bevor wir schließlich 
Faro, die Hauptstadt der Provinz Algarve, erreichen. 
165 km (F, A)

4. Tag: Markt von Loulé Loulé liegt umgeben von 
grünen Hügeln im Hinterland der Algarve. Der Höhe-
punkt dieser Tour ist der typisch portugiesische 
Markt, das Gebäude selbst ist ein Wahrzeichen. Bau-
ern aus der Umgebung verkaufen hier ihre eigenen 
Produkte – Fisch, Obst und frisches Gemüse. Beim 
Handeln kommen wir bestimmt ins Gespräch und 
erfahren einiges über portugiesische Spezialitäten. Bei 
einem Spaziergang durch die Altstadt sehen wir auch 
kleine Handwerksunternehmen, wie z.B. Kupfer-
schmiede und Korbflechter in ihren schmucken Häus-
chen und Hinterhöfen. Auf der Rückfahrt halten wir 
bei Almancil und besichtigen die Kapelle von São 
Lourenço, die sich durch ihre reichliche Ausstattung 
mit handbemalten Kacheln auszeichnet. 60 km (F, A)

5. Tag: Silves und Monichique Der heutige Tag 
führt uns in die ehemalige Hauptstadt der Mauren, 

nach Silves, deren Geschichte bis in die Zeit der Phö-
nizier zurückreicht. Die etwas verträumt und verlas-
sen wirkende Stadt lebt von Kleinindustrie und Land-
wirtschaft. Apfelsinen, Mandeln und Trauben 
wachsen im fruchtbaren Umland, das man von der 
riesigen, aus rötlichem Stein erbauten Maurenburg 
überblickt. Diese Burg besichtigen wir und lassen uns 
den Ausblick nicht entgehen. Auf dem Hügel der 
Serra de Monchique genießen wir die wunderbare 
Aussicht vom höchsten Gipfel der Provinz, dem Foia. 
Diese Region ist bekannt für ihre von den Römern 
erschlossenen Mineralquellen, die noch heute für 
Kuren genutzt werden. Wir haben hier auch die Gele-
genheit den Medronho zu kosten, einen Schnaps aus 
den Früchten des Erdbeerbaums. 120 km (F, A)

6. Tag: Das Beste vom Westen Das wunderschöne 
Naturschutzgebiet der „Costa Vicentina“ mit seiner 
wilden Natur und den felsumgebenden Buchten ent-
decken wir heute. Früh morgens fahren wir in Rich-
tung „Zambujeira do Mar“, einem bekannten Fischer-
ort, geschützt durch eine hohe Steilküste und mit 
einem tollen Blick auf den Atlantik. Danach geht es 
weiter nach „Odeceixe“, dieser Strand ist nach dem 
Fluss benannt, der hier ins Meer fließt und die Grenze 
zwischen den Regionen Alentejo und Algarve bildet. 
Einen grandiosen Ausblick auf die Natur haben wir 
von hier. Nach einer Pause im Dorf geht es weiter  
nach„Aljezur“. Während eines Spaziergangs werden 
wir durch die kleinen typischen Gassen die maurische 
Burg erreichen. Wir lassen uns von dem Panorama-
blick verzaubern. Bevor wir zurück ins Hotel fahren, 
besuchen wir noch die wunderschönen Strände 
Monte Clerigo und Arrifana mit den Ruinen der Fes-
tung. Wir begeben uns dazu ganz auf die Spitze der 
Klippen. Von der Festung ist nicht allzu viel übrig, 
aber der Blick auf den wilden Atlantik und die Steil-
küste ist grandios. 240 km (F, A)

7. Tag: Tag zur freien Verfügung Diesen Tag haben 
wir für Sie reserviert. Nutzen Sie den Tag für eigene 
Erkundungen, einen Spaziergang am Meer oder was 
auch immer Sie unternehmen möchten. (F, A)

8. Tag: Rückreise Sie fahren zum Flughafen und  
treten Ihren Rückflug zu Ihrem Ausgangsflughafen 
an. (F) 

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen
bleiben ausdrücklich vorbehalten

(F=Frühstück, A=Abendessen)

Termin und Preise
15.10. - 22.10.2026
Pro Person im Doppelzimmer� € 1.545
Aufpreis Doppelzimmer mit Meerblick� € 100 
Aufpreis Einzelzimmer� € 190

Teilnehmerzahl mind. 20

Im Reisepreis inbegriffen
l Zug zum Flug (2. Klasse)
l Flüge mit Condor in der Economy-Class  

ab/bis Frankfurt bis/ab Faro
l Luftverkehrssteuer, Flughafen- und Flugsicherheits-

gebühren (Stand: 10/25)
l Rundreise/Ausflüge im landestypischen Reisebus  

mit Klimaanlage
l Transfers am An- und Abreisetag im Zielgebiet
l 7 Hotelübernachtungen (Bad oder Dusche/WC)  

inkl. City Tax
l 8x Frühstück, 7x Abendessen im Hotel  

(ohne Getränke)
l Deutsch sprechende qualifizierte 

Gebeco Erlebnisreiseleitung
l Stadtbesichtigung von Silves
l Hafenstadt Lagos
l Unbekannte Algarve
l Das Beste vom Westen
l Einsatz von Audiogeräten
l Alle Eintrittsgelder laut Reiseverlauf
l Ausgewählte Reiseliteratur
l Reisebegleitung durch Ihr ARCD Reisebüro

Ihr Hotel
Ort	 Nächte/Hotel� Landeskat.
Albufeira	 7 Baia Grande	�  ★★★★

Veranstalter 
Gebeco GmbH & Co. KG,  
Holzkoppelweg 19, 24118 Kiel

Hinweis 
Es gelten die Reisebedingungen und Hinweise  
der Gebeco GmbH & Co. KG, Kiel

Einreisebestimmungen Die aktuellsten Einreisebestimmungen finden Sie unter www.gebeco.de/rund-um-ihre-reise/laenderinformationen 
Mobilitätseinschränkung Die Reise ist für mobilitätseingeschränkte Personen allgemein nicht geeignet. Sofern Sie mit uns gemeinsam 
prüfen möchten, welche körperlichen Voraussetzungen für die Reise nötig sind, halten Sie bitte Rücksprache. 

Ihr Reisebüro berät Sie gerne persönlich.

ARCD Reisebüro GmbH
Oberntiefer Str. 20
91438 Bad Windsheim
Tel.: 09841 409140
info@arcd-reisen.de
www.arcd-reisen.de

C. de São 
Vincente

Lagos

Zambujeira do Mar
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PORTUGAL



 

 
 
 
 
ARCD Reisebüro GmbH 
Frau Maria Karnick 
Oberntiefer Str. 20 
91438 Bad Windsheim 
 
 
 
Ja, ich interessiere mich für die ARCD-Clubreise „Portugals Algarve“ und möchte 
hiermit verbindlich buchen. 
 

Reisetermin: 15.10. bis 22.10.2026 
 
Name, Vorname ________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum  ________________________________________________________ 
 
PLZ, Ort  ________________________________________________________ 
 
Straße   ________________________________________________________ 
 
Telefon  _____________________ Handy ___________________________ 
 
Mitgliedsnummer ________________________________________________________ 
 
E-Mail   ________________________________________________________ 
 
Begleitperson: 
Name, Vorname ________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum ________________________________________________________ 
 
Bemerkungen  
(Unverträglichkeiten/ 
medizinisches Gepäck) ________________________________________________________ 
 
 
Wichtig: Bitte geben Sie Ihren Vornamen exakt so an, wie er im Reisepass steht.  
Ihr Reisepass muss ab dem Tag der Einreise noch mindestens 3 Monate gültig sein. 
 
 
  p Doppelzimmer 

p  Doppelzimmer mit Meerblick (Aufpreis € 100.- p. P.)   

  p Einzelzimmer  

 
Datum: _____________________ Unterschrift: _______________________________ 
 
Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen neuester Fassung des Veranstalters Gebeco. Reisebedingungen des Veranstalters anbei. 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des ARCD Reisebüros habe ich zur Kenntnis genommen. Dies bestätige ich durch meine Unterschrift. 
Bitte senden Sie diese Antwort per Post, E-Mail oder Fax (09841 409-159) an uns zurück. 



Allgemeine Reisebedingungen und Hinweise

Lieber Reisegast, die nachfolgenden Allgemeinen Reisebedingungen ergänzen die gesetzlichen Bestimmungen und sind
Inhalt des Reisevertrages zwischen Ihnen als Kunden und der Gebeco GmbH & Co. KG („Gebeco“) als Reiseveranstalter.

1. Vertragsschluss und Reiseunterlagen
1.1 Mit seiner Anmeldung zur Reise bietet der Kunde Gebeco

Gesellschaft für internationale Begegnung und Cooperation
mbH & Co. KG („Gebeco“) den Abschluss des Reisevertrages
auf Grundlage der Reiseausschreibung und der ergänzenden
Serviceinformationen im Prospekt sowie auf Basis dieser
Allgemeinen Reisebedingungen verbindlich an. Der Reise-
vertrag kommt mit der Annahme durch Gebeco zustande,
über die Gebeco den Kunden mit der Reisebestätigung direkt
oder über das Reisebüro informiert. Die Reisebestätigung
wird dem Kunden als Bestätigung des Vertrages auf einem
dauerhaften Datenträger ausgehändigt (in Papier nur gem.
Art. 250 §6 Abs. 1 S. 2 EGBGB). Weicht der Inhalt der Reise-
bestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues
Angebot vor, an das Gebeco für die Dauer von 10 Tagen
gebunden ist. Der Vertrag kommt mit dem Inhalt des neuen
Angebots zustande, wenn der Kunde es innerhalb dieser Frist
ausdrücklich oder schlüssig, z. B. durch Leistung der Anzah-
lung, annimmt. Gebeco wird bezüglich des neuen Angebots
auf die Änderungen hinweisen und ihre vorvertraglichen
Informationspflichten erfüllen.

1.2 Die Anmeldung erfolgt durch den Anmelder auch für alle
in der Anmeldung mit aufgeführten Teilnehmer, für deren
Vertragspflichten er wie für seine eigenen Verpflichtungen
haftet, sofern er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und
gesonderte Erklärung übernommen hat.

1.3 Reisebüros und Leistungsträger (z. B. Hotels, Beförde-
rungsunternehmen) sind von Gebeco nicht bevollmächtigt,
Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zu-
sicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt des
Reisevertrages abändern, über die vertraglich zugesagten
Leistungen hinausgehen oder im Widerspruch zur Reiseaus-
schreibung stehen. Orts- und Hotelprospekte, die nicht von
Gebeco herausgegeben werden, sind für die Leistungspflicht
von Gebeco nicht verbindlich.

1.4 Der Kunde hat Gebeco unverzüglich zu informieren, wenn
er die erforderlichen Reiseunterlagen (z. B. Flugschein, Vou-
cher) nicht bis eine Woche vor Reisebeginn oder in dem von
Gebeco genannten Zeitraum erhalten hat oder wenn die
Unterlagen oder Flugtickets falsche Angaben, etwa bezüglich
der personenbezogenen Daten des Kunden (z. B. Name,
Anschrift, Geburtsdatum), enthalten.

2. Zahlung
2.1 Nach Erhalt der Reisebestätigung mit dem Sicherungsschein

ist eine Anzahlung von 20 % des Reisepreises, die auf den
Gesamtreisepreis angerechnet wird, innerhalb von sieben
Tagen nach Rechnungsdatum fällig und zu zahlen. Der Betrag
für die Anzahlung ergibt sich aus der Reisebestätigung. Die
Restzahlung des Reisepreises ist drei Wochen vor Reiseantritt
fällig und vom Kunden unaufgefordert zu zahlen, wenn
feststeht, dass die Reise durchgeführt wird, insbesondere
nicht mehr aus dem in Ziff. 8.1 genannten Grund abgesagt
werden kann.

2.2 Die Prämie für eine vermittelte Reiseversicherung wird in
voller Höhe mit der Anzahlung fällig und wird auf der Reise-
bestätigung gesondert ausgewiesen.

2.3 Werden auf den Reisepreis fällige Zahlungen vom Kunden
trotz Mahnung und angemessener Fristsetzung zur Zahlung
nicht oder nicht rechtzeitig geleistet, obwohl Gebeco zur ord-
nungsgemäßen Erbringung der vertraglichen Leistung bereit
und in der Lage ist sowie die gesetzlichen Informationspflich-
ten erfüllt hat, so ist Gebeco berechtigt, vom Reisevertrag
zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten entspre-
chend Ziff. 6.2 zu belasten.

2.4 Für die Zahlung des Kunden im SEPA-Lastschriftverfahren
ist erforderlich, dass der Kunde ein SEPA-Lastschriftmandat
(Einzugsermächtigung) nach der Vorlage von Gebeco erteilt
und insbesondere seine Bankverbindung und seine Adresse
gegenüber Gebeco oder dem buchenden Reisebüro nennt
und seine Einwilligung zum Einzug im Lastschriftverfahren

gibt. Als Vorabinformation des Kunden („Pre-Notification“)
gilt im Zweifel die Reisebestätigung als Vertragsdokument.
Zwischen Gebeco und dem Kunden wird eine Frist von zwei
Tagen für die Vorabinformation vereinbart. Die An- und
Restzahlungen werden dann entsprechend ihrer Fälligkeiten
und, soweit der Sicherungsschein übergeben ist, abgebucht,
die Restzahlung nach ihrer Fälligkeit nach Ziff. 2.1 ab 18
Tage vor Reiseantritt, stets unter Wahrung der Frist für die
Vorabinformation.

2.5 Wählt der Kunde die Zahlung durch Kreditkarte, so erteilt
er bei Buchung der Reise die Belastungsermächtigung für
sein Kreditkartenkonto. Hat Gebeco diese Zahlungsart in
der Reisebestätigung ausdrücklich akzeptiert, so gilt eine
Zahlung des Kunden so lange als vorläufig entrichtet, bis
festgestellt wird, dass der von Gebeco vom Kreditkartenkonto
des Kunden eingezogene Betrag nicht, ganz oder teilweise
rückbelastet oder seine Rückzahlung auf sonstige Weise
geltend gemacht wird. Kommt es zu einer Rückbelastung aus
Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, und wird eine Zah-
lung nicht rechtzeitig eingelöst, so gerät der Kunde in Verzug
und Gebeco ist berechtigt, einen entstandenen Verzugsscha-
den in Rechnung zu stellen. Die An- und Restzahlungen auf
den Reisepreis werden auch bei Kreditkartenzahlung ent-
sprechend ihrer Fälligkeiten, und soweit der Sicherungsschein
übergeben ist, abgebucht.

2.6 Rücktrittsentschädigungen im Fall einer Stornierung (siehe
Ziff. 6.2) oder Umbuchungsentgelte sind nach Zugang einer
Rechnung sofort zur Zahlung fällig.

3. Reiseversicherungen
Gebeco vermittelt dem Kunden auf Wunsch für seine
Reise Versicherungsschutz. Es wird der Abschluss einer
Reiserücktrittskosten-/Reiseabbruchsversicherung und einer
Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall
oder Krankheit empfohlen.

4. Leistungen von Gebeco
Art und Umfang der vertraglich vereinbarten Leistungen
von Gebeco ergeben sich aus den aktuellen Leistungsbe-
schreibungen der Reise im Prospekt, den dort genannten
Serviceinformationen zur Reise und der individuellen Reise-
bestätigung. Wird von Gebeco ein individueller Reiseverlauf
zusammengestellt, so ergibt sich die Leistungsverpflich-
tung von Gebeco aus dem konkret erstellten Angebot in
Verbindung mit der Reisebestätigung.

5. Preis- und Vertragsänderungen nach Vertragsschluss
5.1 Gebeco behält sich vor, den Reisepreis nach Vertragsschluss

einseitig zu erhöhen, wenn die Erhöhung des Reisepreises
sich unmittelbar aus einer tatsächlich erst nach Vertrags-
schluss erfolgten und bei Abschluss des Vertrages nicht
vorhersehbaren a) Erhöhung des Preises für die Beförderung
von Personen aufgrund höherer Kosten für Treibstoff oder
andere Energieträger, b) einer Erhöhung der Steuern und
sonstigen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie Tou-
ristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren, oder c) einer
Änderung der für die betreffende Pauschalreise geltenden
Wechselkurse ergibt. Der Reisepreis wird in den genannten
Fällen in dem Umfang geändert, wie sich die Erhöhung der
in a) bis c) genannten Faktoren pro Person auf den Reisepreis
auswirkt. Sollte dies der Fall sein, wird Gebeco den Kunden
umgehend auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. per
E-Mail) klar und verständlich über die Preiserhöhung und
deren Gründe unterrichten und hierbei die Berechnung der
Preiserhöhung mitteilen. Eine Preiserhöhung ist nur wirksam,
wenn sie den in diesem Absatz genannten Anforderungen
entspricht und die Unterrichtung des Kunden nicht später als
20 Tage vor Reisebeginn erfolgt. Eine Preiserhöhung, die ab
dem 20. Tage vor dem vereinbarten Abreisetermin verlangt
wird, ist unwirksam.

5.2 Da Ziff. 5.1 die Möglichkeit einer Erhöhung des Reisepreises

vorsieht, kann der Kunde eine Senkung des Reisepreises
verlangen, wenn und soweit sich die in Ziff. 5.1 unter a)
bis c) genannten Preise, Abgaben oder Wechselkurse nach
Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben und dies
zu niedrigeren Kosten für Gebeco führt.

5.3 Gebeco behält sich vor, nach Vertragsschluss andere Ver-
tragsbedingungen als den Reisepreis einseitig zu ändern,
wenn die Änderungen unerheblich sind und nicht wider
Treu und Glauben herbeigeführt werden (z. B. bei Flugzei-
tenänderungen bis zu 3 Stunden, Routenänderungen, auch
von Flugstrecken, in zumutbarem Umfang, Änderung von
Zeitpunkt und Reihenfolge der Programmpunkte). Gebeco
hat den Kunden hierüber auf einem dauerhaften Datenträger
(z. B. per E-Mail, SMS oder Sprachnachricht) klar, verständ-
lich und in hervorgehobener Weise über die Änderung zu
unterrichten. Die Änderung ist nur wirksam, wenn sie diesen
Anforderungen entspricht und vor Reisebeginn erklärt wird.

5.4 Erhebliche Preis- und Vertragsänderungen: Übersteigt die in
Ziff. 5.1 vorbehaltene Preiserhöhung 8 % des Reisepreises,
kann Gebeco sie nicht einseitig vornehmen. Gebeco kann
indes dem Kunden eine entsprechende Preiserhöhung an-
bieten und verlangen, dass er innerhalb einer von Gebeco
bestimmten Frist, die angemessen sein muss, (1) das Angebot
zur Preiserhöhung annimmt oder (2) seinen Rücktritt vom
Vertrag erklärt. Das Angebot zu einer Preiserhöhung kann
nicht später als 20 Tage vor Reisebeginn unterbreitet werden.
Kann Gebeco die Reise aus einem nach Vertragsschluss ein-
getretenen Umstand nur unter erheblicher Änderung einer
der wesentlichen Eigenschaften der Reiseleistungen (Art. 250
§3 Nr. 1 EGBGB) oder nur unter Abweichung von besonderen
Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Vertrages geworden
sind, verschaffen, so gilt Satz 2 dieser Ziff. 5.4 entsprechend,
d. h. Gebeco kann dem Kunden die entsprechende andere
Vertragsänderung anbieten und verlangen, dass der Kunde
innerhalb einer von Gebeco bestimmten Frist, die ange-
messen sein muss, (1) das Angebot zur Vertragsänderung
annimmt oder (2) seinen Rücktritt vom Vertrag erklärt. Das
Angebot zu einer solchen sonstigen Vertragsänderung kann
nicht nach Reisebeginn unterbreitet werden.

5.5 Nach dem Ablauf einer von Gebeco nach Ziff. 5.4 bestimm-
ten Frist gilt das Angebot zur Preiserhöhung oder sonstigen
Vertragsänderung als vom Kunden angenommen.

5.6 Gebeco kann dem Kunden in ihrem Angebot zu einer Preis-
erhöhung oder sonstigen Vertragsänderung nach Ziff. 5.4
wahlweise auch die Teilnahme an einer anderen Reise (Ersatz-
reise) anbieten, über die Gebeco den Kunden nach Art. 250
§10 EGBGB zu informieren hat.

6. Rücktritt des Kunden, Umbuchungen, Ersatzperson
6.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschal-

reisevertrag zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der
Rücktrittserklärung des Kunden bei Gebeco oder bei dem
Reisebüro, über das die Reise gebucht wurde. Es wird emp-
fohlen, den Rücktritt schriftlich oder elektronisch (auf dauer-
haftem Datenträger) unter Angabe der Vorgangsnummer zu
erklären.

6.2 Tritt der Kunde vom Vertrag zurück, so verliert Gebeco den
Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis, kann jedoch vom
Kunden eine angemessene Entschädigung verlangen. Gebeco
hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen festgelegt,
die sich nach dem Zeitraum zwischen der Rücktrittserklä-
rung und dem Reisebeginn, der zu erwartenden Ersparnis
von Aufwendungen von Gebeco und dem zu erwartenden
Erwerb durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen
in Prozent des Reisepreises, je nach Rücktrittszeitpunkt des
Kunden, wie folgt bestimmen:

bei Pauschalreisen (mit Veranstalterflug / ohne Flug)
 bis zum 31. Tag vor Reisebeginn 20 %
 ab 30. bis 22. Tag vor Reisebeginn 25 %
 ab 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn 35 %



 ab 14. bis 8. Tag vor Reisebeginn 50 %
 ab 7. bis 1. Tag vor Reisebeginn 65 %
 ab Reisebeginn / bei Nichtantritt der Reise 80 %

bei Pauschalreisen (mit Flug zu Sondertarifen)
 bis zum 31. Tag vor Reisebeginn 20 %
 ab 30. bis 22. Tag vor Reisebeginn 35 %
 ab 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn 45 %
 ab 14. bis 8. Tag vor Reisebeginn 60 %
 ab 7. bis 1. Tag vor Reisebeginn 75 %
 ab Reisebeginn /bei Nichtantritt der Reise 90 %

bei Schiffsreisen / Kreuzfahrten / Spezialbahnreisen
 bis zum 60. Tag vor Reisebeginn 20 %
 ab 59. bis 30. Tag vor Reisebeginn 30 %
 ab 29. bis 15. Tag vor Reisebeginn 50 %
 ab 14. bis 1. Tag vor Reisebeginn 80 %
 ab Reisebeginn / bei Nichtantritt der Reise 90 %

Dem Kunden bleibt unbenommen, nachzuweisen, dass
Gebeco ein Schaden überhaupt nicht oder nur in wesentlich
niedrigerer Höhe als der jeweiligen Pauschalen entstanden ist.

6.3 Ein rechtlicher Anspruch des Kunden auf Umbuchungen
(Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels,
des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beför-
derungsart, jeweils innerhalb der gebuchten Saison) besteht
nicht. Sollte Gebeco auf Wunsch des Kunden kulanterweise
dennoch eine Umbuchung vornehmen, so behält sich Gebeco
vor, die durch die Umbuchung tatsächlich entstehenden
Kosten dem Kunden in Rechnung zu stellen oder pauschal
ein Umbuchungsentgelt von € 75,00 pro Person zu erheben.
Der Kunde kann nachweisen, dass Gebeco kein oder nur ein
geringerer Schaden als in Höhe der genannten Pauschalen
entstanden ist. Umbuchungen sind nach Vertragsschluss nur
bis zum 60. Tag vor Reiseantritt, danach nur nach vorherigem
Rücktritt vom Reisevertrag unter den in Ziff. 6.1 bis 6.2 ge-
nannten Bedingungen und bei gleichzeitiger Neuanmeldung
möglich.

6.4 Sollte der Kunde die Reise nicht antreten können, kann er
innerhalb einer angemessenen Frist vor Reisebeginn auf ei-
nem dauerhaften Datenträger (z. B. per E-Mail) erklären, dass
statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem
Reisevertrag eintritt. Die Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig,
wenn sie Gebeco nicht später als sieben Tage vor Reisebeginn
zugeht. Gebeco kann dem Eintritt des Dritten widersprechen,
wenn dieser Dritte die vertraglichen Reiseerfordernisse nicht
erfüllt. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, haften er und der
Kunde Gebeco als Gesamtschuldner für den Reisepreis und
die durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten.

7. Nicht in Anspruch genommene Leistung
Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die Gebeco
ordnungsgemäß angeboten hat, infolge vorzeitiger Rückreise,
wegen Krankheit oder aus anderen Gründen, die ausschließ-
lich von ihm zu vertreten oder ihm zuzurechnen sind, nicht in
Anspruch, so besteht kein Anspruch auf anteilige Rückerstat-
tung des Reisepreises.

8. Rücktritt des Reiseveranstalters
8.1 Gebeco kann wegen Nichterreichens der Mindestteilneh-

merzahl vom Vertrag zurücktreten und die Reise absagen,
wenn sie in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung die
Mindestteilnehmerzahl beziffert sowie den Zeitpunkt, bis zu
welchem vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem
Kunden spätestens seine Rücktrittserklärung zugegangen
sein muss, angegeben hat, und in der Reisebestätigung die
Mindestteilnehmerzahl und späteste Rücktrittsfrist angibt.
Ein Rücktritt ist von Gebeco bis spätestens drei Wochen vor
dem vereinbarten Reisebeginn gegenüber dem Kunden zu
erklären.

8.2 Gebeco kann vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten,
wenn Gebeco aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher
Umstände an der Erfüllung des Vertrags gehindert ist. In die-
sem Fall hat Gebeco den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis
von dem Rücktrittsgrund zu erklären.

9. Obliegenheiten des Kunden und Gewährleistung
9.1 Mängelanzeige: Der Kunde hat auftretende Mängel unver-

züglich anzuzeigen und innerhalb angemessener Frist um
Abhilfe zu ersuchen. Dies kann gegenüber der örtlichen Rei-
seleitung, gegenüber der Agentur von Gebeco im Reiseland
oder unter der unten genannten Adresse / Telefonnummer
geschehen, ggf. auch über das vermittelnde Reisebüro. Die
Kontakt- und Notfallnummer befindet sich in der Reisebestä-
tigung und in den Reiseunterlagen. Soweit Gebeco infolge
einer schuldhaften Unterlassung der Anzeige nach Satz 1
dieses Absatzes nicht Abhilfe schaffen konnte, ist der Kunde
nicht berechtigt, die in §651m BGB bestimmten Rechte

geltend zu machen oder nach §651n BGB Schadensersatz zu
verlangen.

9.2 Gepäckschäden, Zustellungsverzögerungen bei Gepäck oder
Gepäckverlust im Zusammenhang mit Flügen sind nach
internationalen Übereinkommen binnen 7 Tagen bei Gepäck-
verlust und binnen 21 Tagen bei Gepäckverspätung nach
Aushändigung des Gepäcks anzuzeigen, wobei empfohlen
wird, unverzüglich an Ort und Stelle die Verlust- oder Scha-
densanzeige bei der zuständigen Fluggesellschaft zu erheben
und den Schaden dann auch nochmals schriftlich geltend
zu machen. Darüber hinaus ist der Verlust, die Beschädi-
gung oder die Fehlleitung von Reisegepäck der örtlichen
Reiseleitung oder Gebeco gegenüber anzuzeigen, wenn
reiserechtliche Gewährleistungsansprüche geltend gemacht
werden.

9.3 Abhilfe: Verlangt der Kunde Abhilfe, hat Gebeco den Reise-
mangel zu beseitigen. Gebeco kann die Abhilfe nur verwei-
gern, wenn sie unmöglich ist oder unter Berücksichtigung des
Ausmaßes des Reisemangels und des Wertes der betroffenen
Reiseleistung mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden
ist. Gebeco kann in der Weise Abhilfe schaffen, dass sie
eine gleich- oder höherwertige Ersatzleistung erbringt. Kann
Gebeco die Beseitigung des Mangels verweigern und be-
trifft der Mangel einen erheblichen Teil der Reiseleistungen,
hat Gebeco Abhilfe durch angemessene Ersatzleistungen
anzubieten.

9.4 Ersatzleistungen: Ist die Beförderung des Kunden an den
Ort der Abreise oder an einen anderen Ort, auf den sich die
Parteien geeinigt haben (Rückbeförderung), vom Vertrag
umfasst und aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher
Umstände nicht möglich, hat Gebeco die Kosten für eine
notwendige Beherbergung des Kunden für einen höchstens
drei Nächte umfassenden Zeitraum zu tragen, und zwar
möglichst in einer Unterkunft, die der im Vertrag vereinbarten
gleichwertig ist.

9.5 Fristsetzung vor Kündigung: Wird eine Reise durch einen
Mangel erheblich beeinträchtigt, kann der Kunde den Vertrag
kündigen. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn Gebeco eine
ihr vom Kunden bestimmte angemessene Frist hat verstrei-
chen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer
Frist bedarf es nur dann nicht, wenn die Abhilfe von Gebeco
verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwen-
dig ist. Wird der Vertrag vom Kunden gekündigt, so behält
Gebeco hinsichtlich der erbrachten und der zur Beendigung
der Pauschalreise noch zu erbringenden Reiseleistungen den
Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis.

9.6 Schadensminderungspflicht: Der Kunde ist verpflichtet, bei
aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der Bestim-
mungen über die Schadensminderungspflicht mitzuwirken,
den Eintritt eines Schadens möglichst zu vermeiden und
eventuell eingetretene Schäden gering zu halten.

9.7 Rechtzeitiges Erscheinen: Jeder Kunde ist für sein rechtzeiti-
ges Erscheinen am Abreiseort selbst verantwortlich. Dies gilt
insbesondere bei selbst gebuchten Flügen oder der Eigen-
anreise. An Flughäfen ist genügend Zeit für den Check-In,
die Sicherheitskontrolle und etwaige Gesundheitstests ein-
zuplanen. Bei internationalen Flügen muss sich der Kunde
am Abreisetag mindestens drei Stunden vor der Abflugzeit
am Flughafen einfinden, damit er genügend Zeit für den
Check-In, etwaige gesundheitspolizeiliche Tests und die
Sicherheitskontrolle hat, und auch bei der eigenen Buchung
von Flügen muss er eine solche Umsteigezeit einplanen. Bei
der Buchung von Rail & Fly-Tickets hat der Kunde ebenfalls
die Mitwirkungspflicht, bei allen nationalen und internationa-
len Flügen sicherzustellen, dass er eine Bahnanfahrt auswählt,
die ihm erlaubt, mindestens drei Stunden vor der Abflugzeit
seines Fluges am Flughafen einzutreffen, so dass er rechtzei-
tig am Check-In-Schalter erscheinen, die Sicherheitskontrollen
oder sonstige Kontrollen, wie etwa Gesundheitskontrollen,
passieren und den Flug am Gate antreten kann.

10. Haftung und Haftungsbeschränkungen
10.1 Die vertragliche Haftung von Gebeco für Schäden, die keine

Körperschäden sind und nicht schuldhaft herbeigeführt
werden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt.

10.2 Die in 10.1 genannte Haftungsbeschränkung gilt nicht für
Ansprüche, die nach Montrealer Übereinkommen oder nach
sonstigen internationalen Übereinkommen gegeben sind.

10.3 Die internationale Seebeförderung unterliegt dem am
23.4.2014 in Kraft getretenen Athener Übereinkommen (AÜ)
sowie der Verordnung (EG) Nr. 392/2009. Die Haftung des
Beförderers für sämtliche Schadensersatzansprüche bei Schiff-
fahrtsereignissen im Fall des Todes oder der Körperverletzung
von Passagieren sowie des Verlusts oder der Beschädigung
von Gepäck und Selbstbehalte (bei Verlust oder Beschä-
digung in Abzug zu bringende Beträge) ist stets auf die
Haftungsbegrenzungen des AÜ in seiner jeweils geltenden
Fassung nebst zugehörigen Protokollen beschränkt (derzeit

Regelung des Art. 3, Art. 5, Art. 7 und Art. 8 AÜ). Der gem.
Art. 8 Abs. 4 AÜ erlaubte Abzug findet Anwendung. Ein Mit-
verschulden des Passagiers ist stets zu berücksichtigen (Art. 6
AÜ). Der Beförderer haftet nicht für Ereignisse, die eintreten,
ehe der Fahrgast das Schiff betreten hat oder nachdem er es
verlassen hat. Entsprechendes gilt für das Handreisegepäck
im Gewahrsam des Fahrgastes. Der Beförderer haftet nicht
für lebende Tiere, die als Reisegepäck befördert werden.
Der Beförderer haftet nicht für Schäden, die während des
Transports auf Schiffen entstehen, der von einem anderen
Frachtführer ausgeführt wird. Der Beförderer haftet nicht für
den Verlust oder die Beschädigung von Geld, begebbaren
Wertpapieren oder anderen Wertgegenständen wie Gold,
Silber, Juwelen, Schmuck, Kunstgegenständen, Elektronik
oder sonstigen Wertsachen, außer diese wurden bei dem
Beförderer zur sicheren Aufbewahrung übergeben (in die-
sem Fall ist die Haftung nach Art. 8 Abs. 3 AÜ beschränkt).
Der Kunde hat selbst dafür Sorge zu tragen, dass er solche
Gegenstände in seinem Handgepäck sicher verwahrt.

10.4 Reiseleiter oder Reisebüros sind nicht berechtigt, Ansprüche
mit Wirkung für Gebeco anzuerkennen.

11. Informationspflichten über Identität des ausführenden
Luftfahrtunternehmens
Die EU-Verordnung Nr. 2111/2005 verpflichtet Gebeco,
den Kunden über die Identität des jeweiligen Luftfahrtun-
ternehmens sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu
erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung
zu unterrichten. Steht bei der Buchung die ausführende
Fluggesellschaft noch nicht fest, so muss Gebeco diejenige
Fluggesellschaft nennen, die die Flugbeförderung wahr-
scheinlich durchführen wird und sicherstellen, dass der Kunde
unverzüglich Kenntnis der Identität erhält, sobald diese fest-
steht, ebenso bei einem Wechsel der Fluggesellschaft. Die
Liste der Fluggesellschaft mit einem Flugverbot in der EU,
ist unter https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-
ban_de einsehbar.

12. Pass- und Visumerfordernisse, gesundheitspolizeiliche
Vorschriften

12.1 Gebeco informiert den Kunden vor Vertragsschluss über
allgemeine Pass- und Visumerfordernisse des Bestimmungs-
landes, einschließlich der ungefähren Fristen für die Erlan-
gung von Visa sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten
(z. B. polizeilich vorgeschriebene Impfungen, Atteste oder
Gesundheitsnachweise), die für die Reise und den Aufenthalt
erforderlich sind.

12.2 Der Kunde ist für das Beschaffen und Mitführen der not-
wendigen Reisedokumente verantwortlich und muss selbst
darauf achten, dass sein Reisepass oder sein Personalausweis,
soweit für die Einreise ausreichend, für die gesamte Reise
eine ausreichende Gültigkeit besitzt. Der Reisepass muss noch
mindestens 6 Monate über das Datum der Rückreise hinaus
gültig sein. Der Kunde hat auch die im Einreiseland nötigen
gesundheitlichen Nachweise bei der Einreise im Handgepäck
bei sich zu führen.

12.3 Gebeco haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den
Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische
Vertretung, wenn der Kunde sie mit der Besorgung beauf-
tragt hat, sondern nur, wenn Gebeco gegen eigene Pflichten
verstoßen und die entstandene Verzögerung zu vertreten hat.

13. Datenschutz, Widerspruchsrechte des Kunden
13.1 Über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten

informiert Gebeco den Kunden in ihrer Datenschutzerklärung
auf ihrer Website und in ihrem Datenschutzhinweis. Perso-
nenbezogene Daten sind alle Daten, die sich auf eine Person
persönlich beziehen und sie identifizieren, wie etwa Name,
Anschrift, E-Mail-Adresse. Diese Daten werden verarbeitet,
soweit es für die angemessene Bearbeitung der Anfrage,
Katalogbestellung oder Buchungsanfrage des Kunden, zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen oder für die
Vertragserfüllung aus dem Reisevertrag erforderlich ist. Die
Datenverarbeitung ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu
den genannten Zwecken zulässig. Die Daten werden ohne
die ausdrückliche Zustimmung des Kunden nicht an nicht
berechtigte Dritte weitergegeben. Der Kunde hat jederzeit
die Möglichkeit, seine beim Veranstalter gespeicherten per-
sonenbezogenen Daten abzurufen, über sie Auskunft zu
verlangen, sie ändern, berichtigen oder löschen zu lassen,
ihre Verarbeitung einschränken zu lassen, ihrer Verarbeitung
zu widersprechen, sie übertragen zu lassen oder sich bei
einer Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung zu beschweren
(sämtliche Rechte der Art. 15 bis 20 DSGVO). Die Daten
werden gelöscht, wenn sie für die Vertragserfüllung nicht
mehr erforderlich sind oder wenn ihre Speicherung gesetzlich
unzulässig ist. Sofern personenbezogene Daten des Kunden
auf Grundlage von berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1



S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, hat er das Recht, gem.
Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung seiner
personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe
vorliegen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben.
Der Kunde kann unter der Adresse kontakt@gebeco.de
mit einer E-Mail von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen oder Gebeco unter der unten genannten Adresse
kontaktieren. Den Datenschutzbeauftragten erreicht er un-
ter der unten genannten Adresse mit dem Zusatz „an den
Datenschutzbeauftragten“.

13.2 Mit einer Nachricht an kontakt@gebeco.de kann der Kunde
der Nutzung oder Verarbeitung seiner Daten für Zwecke
der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung oder zu
Marketingzwecken widersprechen.

14. Kein Widerrufsrecht bei Online-Buchung
Gebeco weist darauf hin, dass nach §312g Abs. 2 Nr. 9 BGB
für die auf der Internetseite angebotenen Pauschalreisen kein
Widerrufsrecht besteht, sondern lediglich die gesetzlichen
Rücktritts- und Kündigungsrechte gelten. Dies bedeutet, der
Kunde kann bei einer Online-Buchung seine abgegebene Wil-
lenserklärung nicht widerrufen, sondern diese ist bindend. Ein
Rücktritt vom Reisevertrag ist stets möglich (siehe Ziff. 6.1).
Ein Widerrufsrecht besteht nur, wenn der Vertrag über Reise-
leistungen nach §651a BGB außerhalb von Geschäftsräumen
nach mündlichen Verhandlungen geschlossen worden ist
(nicht: Internetbuchung), es sei denn, die mündlichen Ver-
handlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf
vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden.

15. Allgemeine Bestimmungen und Hinweise
15.1 Auf das gesamte Vertrags- und Rechtsverhältnis zwischen

dem Kunden und Gebeco findet ausschließlich deutsches
Recht Anwendung. Soweit der Kunde Kaufmann oder ju-
ristische Person des privaten oder des öffentlichen Rechtes
oder eine Person ist, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthaltsort im Ausland hat, oder deren Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von Gebeco
vereinbart.

15.2 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertra-
ges oder dieser Allgemeinen Reisebedingungen hat nicht die
Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge.

15.3 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-
Streitbeilegung (OS) zur außergerichtlichen Beilegung von
verbraucherrechtlichen Streitigkeiten für im elektronischen
Rechtsverkehr geschlossene Reiseverträge bereit, die der
Kunde unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findet.
Streitbeilegung vor Verbraucherschlichtungsstelle: Gebeco
nimmt an einem solchen freiwilligen Streitbeilegungsverfah-
ren nicht teil und ist gesetzlich hierzu nicht verpflichtet. Ein
internes Beschwerdeverfahren existiert nicht.

Reiseveranstalter
Gebeco Gesellschaft für internationale Begegnung und
Cooperation mbH & Co. KG („Gebeco GmbH & Co. KG“)
24118 Kiel, Holzkoppelweg 19
Komplementärin: Gebeco Verwaltungsgesellschaft mbH

Geschäftsführer: Ury Steinweg, Thomas Bohlander, Michael
Knapp
Registergericht: AG Kiel, HRA 3964
Telefon: 0431/5446-0 ∙ Fax: 0431/5446-111
E-Mail: kontakt@gebeco.de, www.gebeco.de

USt.-ID: DE134848762; Wesentliche Merkmale der Dienstleis-
tung:
Reiseveranstaltung, Reiseveranstalter-Haftpflichtversicherung:
XL Insurance Company SE, Direktion für Deutschland,
Hopfenstr. 6 80355 München;
räumlicher Geltungsbereich der Versicherung: weltweit.

Gebeco vermittelt Reiseversicherungen im Status eines
erlaubnis- freien, gebundenen Versicherungsvermittlers ge-
mäß §34d Abs.7 Nr.1 Gewerbeordnung (GewO). Eintragung
im Vermittlerregister unter Register-Nummer: D-DHKYJ2N75-
89, www.vermittlerregister.info. Keine Beteiligung an einem
Versicherungsunternehmen oder umgekehrt. Beschwer-
destelle bei Streitigkeiten mit Versicherungsvermittlern:
Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 080632, 10006
Berlin, Telefon: 0800/3696000, Telefax: 0800/3699000,
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
www.versicherungsombudsmann.de

Stand Juli 2021



Allgemeine Reisebedingungen und Hinweise

Lieber Reisegast, die nachfolgenden Allgemeinen Reisebedingungen ergänzen die gesetzlichen Bestimmungen und sind
Inhalt des Reisevertrages zwischen Ihnen als Kunden und der Gebeco GmbH & Co. KG („Gebeco“) als Reiseveranstalter.

1. Vertragsschluss und Reiseunterlagen
1.1 Mit seiner Anmeldung zur Reise bietet der Kunde Gebeco

Gesellschaft für internationale Begegnung und Cooperation
mbH & Co. KG („Gebeco“) den Abschluss des Reisevertrages
auf Grundlage der Reiseausschreibung und der ergänzenden
Serviceinformationen im Prospekt sowie auf Basis dieser
Allgemeinen Reisebedingungen verbindlich an. Der Reise-
vertrag kommt mit der Annahme durch Gebeco zustande,
über die Gebeco den Kunden mit der Reisebestätigung direkt
oder über das Reisebüro informiert. Die Reisebestätigung
wird dem Kunden als Bestätigung des Vertrages auf einem
dauerhaften Datenträger ausgehändigt (in Papier nur gem.
Art. 250 §6 Abs. 1 S. 2 EGBGB). Weicht der Inhalt der Reise-
bestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues
Angebot vor, an das Gebeco für die Dauer von 10 Tagen
gebunden ist. Der Vertrag kommt mit dem Inhalt des neuen
Angebots zustande, wenn der Kunde es innerhalb dieser Frist
ausdrücklich oder schlüssig, z. B. durch Leistung der Anzah-
lung, annimmt. Gebeco wird bezüglich des neuen Angebots
auf die Änderungen hinweisen und ihre vorvertraglichen
Informationspflichten erfüllen.

1.2 Die Anmeldung erfolgt durch den Anmelder auch für alle
in der Anmeldung mit aufgeführten Teilnehmer, für deren
Vertragspflichten er wie für seine eigenen Verpflichtungen
haftet, sofern er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und
gesonderte Erklärung übernommen hat.

1.3 Reisebüros und Leistungsträger (z. B. Hotels, Beförde-
rungsunternehmen) sind von Gebeco nicht bevollmächtigt,
Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zu-
sicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt des
Reisevertrages abändern, über die vertraglich zugesagten
Leistungen hinausgehen oder im Widerspruch zur Reiseaus-
schreibung stehen. Orts- und Hotelprospekte, die nicht von
Gebeco herausgegeben werden, sind für die Leistungspflicht
von Gebeco nicht verbindlich.

1.4 Der Kunde hat Gebeco unverzüglich zu informieren, wenn
er die erforderlichen Reiseunterlagen (z. B. Flugschein, Vou-
cher) nicht bis eine Woche vor Reisebeginn oder in dem von
Gebeco genannten Zeitraum erhalten hat oder wenn die
Unterlagen oder Flugtickets falsche Angaben, etwa bezüglich
der personenbezogenen Daten des Kunden (z. B. Name,
Anschrift, Geburtsdatum), enthalten.

2. Zahlung
2.1 Nach Erhalt der Reisebestätigung mit dem Sicherungsschein

ist eine Anzahlung von 20 % des Reisepreises, die auf den
Gesamtreisepreis angerechnet wird, innerhalb von sieben
Tagen nach Rechnungsdatum fällig und zu zahlen. Der Betrag
für die Anzahlung ergibt sich aus der Reisebestätigung. Die
Restzahlung des Reisepreises ist drei Wochen vor Reiseantritt
fällig und vom Kunden unaufgefordert zu zahlen, wenn
feststeht, dass die Reise durchgeführt wird, insbesondere
nicht mehr aus dem in Ziff. 8.1 genannten Grund abgesagt
werden kann.

2.2 Die Prämie für eine vermittelte Reiseversicherung wird in
voller Höhe mit der Anzahlung fällig und wird auf der Reise-
bestätigung gesondert ausgewiesen.

2.3 Werden auf den Reisepreis fällige Zahlungen vom Kunden
trotz Mahnung und angemessener Fristsetzung zur Zahlung
nicht oder nicht rechtzeitig geleistet, obwohl Gebeco zur ord-
nungsgemäßen Erbringung der vertraglichen Leistung bereit
und in der Lage ist sowie die gesetzlichen Informationspflich-
ten erfüllt hat, so ist Gebeco berechtigt, vom Reisevertrag
zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten entspre-
chend Ziff. 6.2 zu belasten.

2.4 Für die Zahlung des Kunden im SEPA-Lastschriftverfahren
ist erforderlich, dass der Kunde ein SEPA-Lastschriftmandat
(Einzugsermächtigung) nach der Vorlage von Gebeco erteilt
und insbesondere seine Bankverbindung und seine Adresse
gegenüber Gebeco oder dem buchenden Reisebüro nennt
und seine Einwilligung zum Einzug im Lastschriftverfahren

gibt. Als Vorabinformation des Kunden („Pre-Notification“)
gilt im Zweifel die Reisebestätigung als Vertragsdokument.
Zwischen Gebeco und dem Kunden wird eine Frist von zwei
Tagen für die Vorabinformation vereinbart. Die An- und
Restzahlungen werden dann entsprechend ihrer Fälligkeiten
und, soweit der Sicherungsschein übergeben ist, abgebucht,
die Restzahlung nach ihrer Fälligkeit nach Ziff. 2.1 ab 18
Tage vor Reiseantritt, stets unter Wahrung der Frist für die
Vorabinformation.

2.5 Wählt der Kunde die Zahlung durch Kreditkarte, so erteilt
er bei Buchung der Reise die Belastungsermächtigung für
sein Kreditkartenkonto. Hat Gebeco diese Zahlungsart in
der Reisebestätigung ausdrücklich akzeptiert, so gilt eine
Zahlung des Kunden so lange als vorläufig entrichtet, bis
festgestellt wird, dass der von Gebeco vom Kreditkartenkonto
des Kunden eingezogene Betrag nicht, ganz oder teilweise
rückbelastet oder seine Rückzahlung auf sonstige Weise
geltend gemacht wird. Kommt es zu einer Rückbelastung aus
Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, und wird eine Zah-
lung nicht rechtzeitig eingelöst, so gerät der Kunde in Verzug
und Gebeco ist berechtigt, einen entstandenen Verzugsscha-
den in Rechnung zu stellen. Die An- und Restzahlungen auf
den Reisepreis werden auch bei Kreditkartenzahlung ent-
sprechend ihrer Fälligkeiten, und soweit der Sicherungsschein
übergeben ist, abgebucht.

2.6 Rücktrittsentschädigungen im Fall einer Stornierung (siehe
Ziff. 6.2) oder Umbuchungsentgelte sind nach Zugang einer
Rechnung sofort zur Zahlung fällig.

3. Reiseversicherungen
Gebeco vermittelt dem Kunden auf Wunsch für seine
Reise Versicherungsschutz. Es wird der Abschluss einer
Reiserücktrittskosten-/Reiseabbruchsversicherung und einer
Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall
oder Krankheit empfohlen.

4. Leistungen von Gebeco
Art und Umfang der vertraglich vereinbarten Leistungen
von Gebeco ergeben sich aus den aktuellen Leistungsbe-
schreibungen der Reise im Prospekt, den dort genannten
Serviceinformationen zur Reise und der individuellen Reise-
bestätigung. Wird von Gebeco ein individueller Reiseverlauf
zusammengestellt, so ergibt sich die Leistungsverpflich-
tung von Gebeco aus dem konkret erstellten Angebot in
Verbindung mit der Reisebestätigung.

5. Preis- und Vertragsänderungen nach Vertragsschluss
5.1 Gebeco behält sich vor, den Reisepreis nach Vertragsschluss

einseitig zu erhöhen, wenn die Erhöhung des Reisepreises
sich unmittelbar aus einer tatsächlich erst nach Vertrags-
schluss erfolgten und bei Abschluss des Vertrages nicht
vorhersehbaren a) Erhöhung des Preises für die Beförderung
von Personen aufgrund höherer Kosten für Treibstoff oder
andere Energieträger, b) einer Erhöhung der Steuern und
sonstigen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie Tou-
ristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren, oder c) einer
Änderung der für die betreffende Pauschalreise geltenden
Wechselkurse ergibt. Der Reisepreis wird in den genannten
Fällen in dem Umfang geändert, wie sich die Erhöhung der
in a) bis c) genannten Faktoren pro Person auf den Reisepreis
auswirkt. Sollte dies der Fall sein, wird Gebeco den Kunden
umgehend auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. per
E-Mail) klar und verständlich über die Preiserhöhung und
deren Gründe unterrichten und hierbei die Berechnung der
Preiserhöhung mitteilen. Eine Preiserhöhung ist nur wirksam,
wenn sie den in diesem Absatz genannten Anforderungen
entspricht und die Unterrichtung des Kunden nicht später als
20 Tage vor Reisebeginn erfolgt. Eine Preiserhöhung, die ab
dem 20. Tage vor dem vereinbarten Abreisetermin verlangt
wird, ist unwirksam.

5.2 Da Ziff. 5.1 die Möglichkeit einer Erhöhung des Reisepreises

vorsieht, kann der Kunde eine Senkung des Reisepreises
verlangen, wenn und soweit sich die in Ziff. 5.1 unter a)
bis c) genannten Preise, Abgaben oder Wechselkurse nach
Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben und dies
zu niedrigeren Kosten für Gebeco führt.

5.3 Gebeco behält sich vor, nach Vertragsschluss andere Ver-
tragsbedingungen als den Reisepreis einseitig zu ändern,
wenn die Änderungen unerheblich sind und nicht wider
Treu und Glauben herbeigeführt werden (z. B. bei Flugzei-
tenänderungen bis zu 3 Stunden, Routenänderungen, auch
von Flugstrecken, in zumutbarem Umfang, Änderung von
Zeitpunkt und Reihenfolge der Programmpunkte). Gebeco
hat den Kunden hierüber auf einem dauerhaften Datenträger
(z. B. per E-Mail, SMS oder Sprachnachricht) klar, verständ-
lich und in hervorgehobener Weise über die Änderung zu
unterrichten. Die Änderung ist nur wirksam, wenn sie diesen
Anforderungen entspricht und vor Reisebeginn erklärt wird.

5.4 Erhebliche Preis- und Vertragsänderungen: Übersteigt die in
Ziff. 5.1 vorbehaltene Preiserhöhung 8 % des Reisepreises,
kann Gebeco sie nicht einseitig vornehmen. Gebeco kann
indes dem Kunden eine entsprechende Preiserhöhung an-
bieten und verlangen, dass er innerhalb einer von Gebeco
bestimmten Frist, die angemessen sein muss, (1) das Angebot
zur Preiserhöhung annimmt oder (2) seinen Rücktritt vom
Vertrag erklärt. Das Angebot zu einer Preiserhöhung kann
nicht später als 20 Tage vor Reisebeginn unterbreitet werden.
Kann Gebeco die Reise aus einem nach Vertragsschluss ein-
getretenen Umstand nur unter erheblicher Änderung einer
der wesentlichen Eigenschaften der Reiseleistungen (Art. 250
§3 Nr. 1 EGBGB) oder nur unter Abweichung von besonderen
Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Vertrages geworden
sind, verschaffen, so gilt Satz 2 dieser Ziff. 5.4 entsprechend,
d. h. Gebeco kann dem Kunden die entsprechende andere
Vertragsänderung anbieten und verlangen, dass der Kunde
innerhalb einer von Gebeco bestimmten Frist, die ange-
messen sein muss, (1) das Angebot zur Vertragsänderung
annimmt oder (2) seinen Rücktritt vom Vertrag erklärt. Das
Angebot zu einer solchen sonstigen Vertragsänderung kann
nicht nach Reisebeginn unterbreitet werden.

5.5 Nach dem Ablauf einer von Gebeco nach Ziff. 5.4 bestimm-
ten Frist gilt das Angebot zur Preiserhöhung oder sonstigen
Vertragsänderung als vom Kunden angenommen.

5.6 Gebeco kann dem Kunden in ihrem Angebot zu einer Preis-
erhöhung oder sonstigen Vertragsänderung nach Ziff. 5.4
wahlweise auch die Teilnahme an einer anderen Reise (Ersatz-
reise) anbieten, über die Gebeco den Kunden nach Art. 250
§10 EGBGB zu informieren hat.

6. Rücktritt des Kunden, Umbuchungen, Ersatzperson
6.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschal-

reisevertrag zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der
Rücktrittserklärung des Kunden bei Gebeco oder bei dem
Reisebüro, über das die Reise gebucht wurde. Es wird emp-
fohlen, den Rücktritt schriftlich oder elektronisch (auf dauer-
haftem Datenträger) unter Angabe der Vorgangsnummer zu
erklären.

6.2 Tritt der Kunde vom Vertrag zurück, so verliert Gebeco den
Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis, kann jedoch vom
Kunden eine angemessene Entschädigung verlangen. Gebeco
hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen festgelegt,
die sich nach dem Zeitraum zwischen der Rücktrittserklä-
rung und dem Reisebeginn, der zu erwartenden Ersparnis
von Aufwendungen von Gebeco und dem zu erwartenden
Erwerb durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen
in Prozent des Reisepreises, je nach Rücktrittszeitpunkt des
Kunden, wie folgt bestimmen:

bei Pauschalreisen (mit Veranstalterflug / ohne Flug)
 bis zum 31. Tag vor Reisebeginn 20 %
 ab 30. bis 22. Tag vor Reisebeginn 25 %
 ab 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn 35 %



 ab 14. bis 8. Tag vor Reisebeginn 50 %
 ab 7. bis 1. Tag vor Reisebeginn 65 %
 ab Reisebeginn / bei Nichtantritt der Reise 80 %

bei Pauschalreisen (mit Flug zu Sondertarifen)
 bis zum 31. Tag vor Reisebeginn 20 %
 ab 30. bis 22. Tag vor Reisebeginn 35 %
 ab 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn 45 %
 ab 14. bis 8. Tag vor Reisebeginn 60 %
 ab 7. bis 1. Tag vor Reisebeginn 75 %
 ab Reisebeginn /bei Nichtantritt der Reise 90 %

bei Schiffsreisen / Kreuzfahrten / Spezialbahnreisen
 bis zum 60. Tag vor Reisebeginn 20 %
 ab 59. bis 30. Tag vor Reisebeginn 30 %
 ab 29. bis 15. Tag vor Reisebeginn 50 %
 ab 14. bis 1. Tag vor Reisebeginn 80 %
 ab Reisebeginn / bei Nichtantritt der Reise 90 %

Dem Kunden bleibt unbenommen, nachzuweisen, dass
Gebeco ein Schaden überhaupt nicht oder nur in wesentlich
niedrigerer Höhe als der jeweiligen Pauschalen entstanden ist.

6.3 Ein rechtlicher Anspruch des Kunden auf Umbuchungen
(Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels,
des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beför-
derungsart, jeweils innerhalb der gebuchten Saison) besteht
nicht. Sollte Gebeco auf Wunsch des Kunden kulanterweise
dennoch eine Umbuchung vornehmen, so behält sich Gebeco
vor, die durch die Umbuchung tatsächlich entstehenden
Kosten dem Kunden in Rechnung zu stellen oder pauschal
ein Umbuchungsentgelt von € 75,00 pro Person zu erheben.
Der Kunde kann nachweisen, dass Gebeco kein oder nur ein
geringerer Schaden als in Höhe der genannten Pauschalen
entstanden ist. Umbuchungen sind nach Vertragsschluss nur
bis zum 60. Tag vor Reiseantritt, danach nur nach vorherigem
Rücktritt vom Reisevertrag unter den in Ziff. 6.1 bis 6.2 ge-
nannten Bedingungen und bei gleichzeitiger Neuanmeldung
möglich.

6.4 Sollte der Kunde die Reise nicht antreten können, kann er
innerhalb einer angemessenen Frist vor Reisebeginn auf ei-
nem dauerhaften Datenträger (z. B. per E-Mail) erklären, dass
statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem
Reisevertrag eintritt. Die Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig,
wenn sie Gebeco nicht später als sieben Tage vor Reisebeginn
zugeht. Gebeco kann dem Eintritt des Dritten widersprechen,
wenn dieser Dritte die vertraglichen Reiseerfordernisse nicht
erfüllt. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, haften er und der
Kunde Gebeco als Gesamtschuldner für den Reisepreis und
die durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten.

7. Nicht in Anspruch genommene Leistung
Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die Gebeco
ordnungsgemäß angeboten hat, infolge vorzeitiger Rückreise,
wegen Krankheit oder aus anderen Gründen, die ausschließ-
lich von ihm zu vertreten oder ihm zuzurechnen sind, nicht in
Anspruch, so besteht kein Anspruch auf anteilige Rückerstat-
tung des Reisepreises.

8. Rücktritt des Reiseveranstalters
8.1 Gebeco kann wegen Nichterreichens der Mindestteilneh-

merzahl vom Vertrag zurücktreten und die Reise absagen,
wenn sie in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung die
Mindestteilnehmerzahl beziffert sowie den Zeitpunkt, bis zu
welchem vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem
Kunden spätestens seine Rücktrittserklärung zugegangen
sein muss, angegeben hat, und in der Reisebestätigung die
Mindestteilnehmerzahl und späteste Rücktrittsfrist angibt.
Ein Rücktritt ist von Gebeco bis spätestens drei Wochen vor
dem vereinbarten Reisebeginn gegenüber dem Kunden zu
erklären.

8.2 Gebeco kann vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten,
wenn Gebeco aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher
Umstände an der Erfüllung des Vertrags gehindert ist. In die-
sem Fall hat Gebeco den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis
von dem Rücktrittsgrund zu erklären.

9. Obliegenheiten des Kunden und Gewährleistung
9.1 Mängelanzeige: Der Kunde hat auftretende Mängel unver-

züglich anzuzeigen und innerhalb angemessener Frist um
Abhilfe zu ersuchen. Dies kann gegenüber der örtlichen Rei-
seleitung, gegenüber der Agentur von Gebeco im Reiseland
oder unter der unten genannten Adresse / Telefonnummer
geschehen, ggf. auch über das vermittelnde Reisebüro. Die
Kontakt- und Notfallnummer befindet sich in der Reisebestä-
tigung und in den Reiseunterlagen. Soweit Gebeco infolge
einer schuldhaften Unterlassung der Anzeige nach Satz 1
dieses Absatzes nicht Abhilfe schaffen konnte, ist der Kunde
nicht berechtigt, die in §651m BGB bestimmten Rechte

geltend zu machen oder nach §651n BGB Schadensersatz zu
verlangen.

9.2 Gepäckschäden, Zustellungsverzögerungen bei Gepäck oder
Gepäckverlust im Zusammenhang mit Flügen sind nach
internationalen Übereinkommen binnen 7 Tagen bei Gepäck-
verlust und binnen 21 Tagen bei Gepäckverspätung nach
Aushändigung des Gepäcks anzuzeigen, wobei empfohlen
wird, unverzüglich an Ort und Stelle die Verlust- oder Scha-
densanzeige bei der zuständigen Fluggesellschaft zu erheben
und den Schaden dann auch nochmals schriftlich geltend
zu machen. Darüber hinaus ist der Verlust, die Beschädi-
gung oder die Fehlleitung von Reisegepäck der örtlichen
Reiseleitung oder Gebeco gegenüber anzuzeigen, wenn
reiserechtliche Gewährleistungsansprüche geltend gemacht
werden.

9.3 Abhilfe: Verlangt der Kunde Abhilfe, hat Gebeco den Reise-
mangel zu beseitigen. Gebeco kann die Abhilfe nur verwei-
gern, wenn sie unmöglich ist oder unter Berücksichtigung des
Ausmaßes des Reisemangels und des Wertes der betroffenen
Reiseleistung mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden
ist. Gebeco kann in der Weise Abhilfe schaffen, dass sie
eine gleich- oder höherwertige Ersatzleistung erbringt. Kann
Gebeco die Beseitigung des Mangels verweigern und be-
trifft der Mangel einen erheblichen Teil der Reiseleistungen,
hat Gebeco Abhilfe durch angemessene Ersatzleistungen
anzubieten.

9.4 Ersatzleistungen: Ist die Beförderung des Kunden an den
Ort der Abreise oder an einen anderen Ort, auf den sich die
Parteien geeinigt haben (Rückbeförderung), vom Vertrag
umfasst und aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher
Umstände nicht möglich, hat Gebeco die Kosten für eine
notwendige Beherbergung des Kunden für einen höchstens
drei Nächte umfassenden Zeitraum zu tragen, und zwar
möglichst in einer Unterkunft, die der im Vertrag vereinbarten
gleichwertig ist.

9.5 Fristsetzung vor Kündigung: Wird eine Reise durch einen
Mangel erheblich beeinträchtigt, kann der Kunde den Vertrag
kündigen. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn Gebeco eine
ihr vom Kunden bestimmte angemessene Frist hat verstrei-
chen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer
Frist bedarf es nur dann nicht, wenn die Abhilfe von Gebeco
verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwen-
dig ist. Wird der Vertrag vom Kunden gekündigt, so behält
Gebeco hinsichtlich der erbrachten und der zur Beendigung
der Pauschalreise noch zu erbringenden Reiseleistungen den
Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis.

9.6 Schadensminderungspflicht: Der Kunde ist verpflichtet, bei
aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der Bestim-
mungen über die Schadensminderungspflicht mitzuwirken,
den Eintritt eines Schadens möglichst zu vermeiden und
eventuell eingetretene Schäden gering zu halten.

9.7 Rechtzeitiges Erscheinen: Jeder Kunde ist für sein rechtzeiti-
ges Erscheinen am Abreiseort selbst verantwortlich. Dies gilt
insbesondere bei selbst gebuchten Flügen oder der Eigen-
anreise. An Flughäfen ist genügend Zeit für den Check-In,
die Sicherheitskontrolle und etwaige Gesundheitstests ein-
zuplanen. Bei internationalen Flügen muss sich der Kunde
am Abreisetag mindestens drei Stunden vor der Abflugzeit
am Flughafen einfinden, damit er genügend Zeit für den
Check-In, etwaige gesundheitspolizeiliche Tests und die
Sicherheitskontrolle hat, und auch bei der eigenen Buchung
von Flügen muss er eine solche Umsteigezeit einplanen. Bei
der Buchung von Rail & Fly-Tickets hat der Kunde ebenfalls
die Mitwirkungspflicht, bei allen nationalen und internationa-
len Flügen sicherzustellen, dass er eine Bahnanfahrt auswählt,
die ihm erlaubt, mindestens drei Stunden vor der Abflugzeit
seines Fluges am Flughafen einzutreffen, so dass er rechtzei-
tig am Check-In-Schalter erscheinen, die Sicherheitskontrollen
oder sonstige Kontrollen, wie etwa Gesundheitskontrollen,
passieren und den Flug am Gate antreten kann.

10. Haftung und Haftungsbeschränkungen
10.1 Die vertragliche Haftung von Gebeco für Schäden, die keine

Körperschäden sind und nicht schuldhaft herbeigeführt
werden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt.

10.2 Die in 10.1 genannte Haftungsbeschränkung gilt nicht für
Ansprüche, die nach Montrealer Übereinkommen oder nach
sonstigen internationalen Übereinkommen gegeben sind.

10.3 Die internationale Seebeförderung unterliegt dem am
23.4.2014 in Kraft getretenen Athener Übereinkommen (AÜ)
sowie der Verordnung (EG) Nr. 392/2009. Die Haftung des
Beförderers für sämtliche Schadensersatzansprüche bei Schiff-
fahrtsereignissen im Fall des Todes oder der Körperverletzung
von Passagieren sowie des Verlusts oder der Beschädigung
von Gepäck und Selbstbehalte (bei Verlust oder Beschä-
digung in Abzug zu bringende Beträge) ist stets auf die
Haftungsbegrenzungen des AÜ in seiner jeweils geltenden
Fassung nebst zugehörigen Protokollen beschränkt (derzeit

Regelung des Art. 3, Art. 5, Art. 7 und Art. 8 AÜ). Der gem.
Art. 8 Abs. 4 AÜ erlaubte Abzug findet Anwendung. Ein Mit-
verschulden des Passagiers ist stets zu berücksichtigen (Art. 6
AÜ). Der Beförderer haftet nicht für Ereignisse, die eintreten,
ehe der Fahrgast das Schiff betreten hat oder nachdem er es
verlassen hat. Entsprechendes gilt für das Handreisegepäck
im Gewahrsam des Fahrgastes. Der Beförderer haftet nicht
für lebende Tiere, die als Reisegepäck befördert werden.
Der Beförderer haftet nicht für Schäden, die während des
Transports auf Schiffen entstehen, der von einem anderen
Frachtführer ausgeführt wird. Der Beförderer haftet nicht für
den Verlust oder die Beschädigung von Geld, begebbaren
Wertpapieren oder anderen Wertgegenständen wie Gold,
Silber, Juwelen, Schmuck, Kunstgegenständen, Elektronik
oder sonstigen Wertsachen, außer diese wurden bei dem
Beförderer zur sicheren Aufbewahrung übergeben (in die-
sem Fall ist die Haftung nach Art. 8 Abs. 3 AÜ beschränkt).
Der Kunde hat selbst dafür Sorge zu tragen, dass er solche
Gegenstände in seinem Handgepäck sicher verwahrt.

10.4 Reiseleiter oder Reisebüros sind nicht berechtigt, Ansprüche
mit Wirkung für Gebeco anzuerkennen.

11. Informationspflichten über Identität des ausführenden
Luftfahrtunternehmens
Die EU-Verordnung Nr. 2111/2005 verpflichtet Gebeco,
den Kunden über die Identität des jeweiligen Luftfahrtun-
ternehmens sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu
erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung
zu unterrichten. Steht bei der Buchung die ausführende
Fluggesellschaft noch nicht fest, so muss Gebeco diejenige
Fluggesellschaft nennen, die die Flugbeförderung wahr-
scheinlich durchführen wird und sicherstellen, dass der Kunde
unverzüglich Kenntnis der Identität erhält, sobald diese fest-
steht, ebenso bei einem Wechsel der Fluggesellschaft. Die
Liste der Fluggesellschaft mit einem Flugverbot in der EU,
ist unter https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-
ban_de einsehbar.

12. Pass- und Visumerfordernisse, gesundheitspolizeiliche
Vorschriften

12.1 Gebeco informiert den Kunden vor Vertragsschluss über
allgemeine Pass- und Visumerfordernisse des Bestimmungs-
landes, einschließlich der ungefähren Fristen für die Erlan-
gung von Visa sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten
(z. B. polizeilich vorgeschriebene Impfungen, Atteste oder
Gesundheitsnachweise), die für die Reise und den Aufenthalt
erforderlich sind.

12.2 Der Kunde ist für das Beschaffen und Mitführen der not-
wendigen Reisedokumente verantwortlich und muss selbst
darauf achten, dass sein Reisepass oder sein Personalausweis,
soweit für die Einreise ausreichend, für die gesamte Reise
eine ausreichende Gültigkeit besitzt. Der Reisepass muss noch
mindestens 6 Monate über das Datum der Rückreise hinaus
gültig sein. Der Kunde hat auch die im Einreiseland nötigen
gesundheitlichen Nachweise bei der Einreise im Handgepäck
bei sich zu führen.

12.3 Gebeco haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den
Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische
Vertretung, wenn der Kunde sie mit der Besorgung beauf-
tragt hat, sondern nur, wenn Gebeco gegen eigene Pflichten
verstoßen und die entstandene Verzögerung zu vertreten hat.

13. Datenschutz, Widerspruchsrechte des Kunden
13.1 Über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten

informiert Gebeco den Kunden in ihrer Datenschutzerklärung
auf ihrer Website und in ihrem Datenschutzhinweis. Perso-
nenbezogene Daten sind alle Daten, die sich auf eine Person
persönlich beziehen und sie identifizieren, wie etwa Name,
Anschrift, E-Mail-Adresse. Diese Daten werden verarbeitet,
soweit es für die angemessene Bearbeitung der Anfrage,
Katalogbestellung oder Buchungsanfrage des Kunden, zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen oder für die
Vertragserfüllung aus dem Reisevertrag erforderlich ist. Die
Datenverarbeitung ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu
den genannten Zwecken zulässig. Die Daten werden ohne
die ausdrückliche Zustimmung des Kunden nicht an nicht
berechtigte Dritte weitergegeben. Der Kunde hat jederzeit
die Möglichkeit, seine beim Veranstalter gespeicherten per-
sonenbezogenen Daten abzurufen, über sie Auskunft zu
verlangen, sie ändern, berichtigen oder löschen zu lassen,
ihre Verarbeitung einschränken zu lassen, ihrer Verarbeitung
zu widersprechen, sie übertragen zu lassen oder sich bei
einer Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung zu beschweren
(sämtliche Rechte der Art. 15 bis 20 DSGVO). Die Daten
werden gelöscht, wenn sie für die Vertragserfüllung nicht
mehr erforderlich sind oder wenn ihre Speicherung gesetzlich
unzulässig ist. Sofern personenbezogene Daten des Kunden
auf Grundlage von berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1



S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, hat er das Recht, gem.
Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung seiner
personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe
vorliegen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben.
Der Kunde kann unter der Adresse kontakt@gebeco.de
mit einer E-Mail von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen oder Gebeco unter der unten genannten Adresse
kontaktieren. Den Datenschutzbeauftragten erreicht er un-
ter der unten genannten Adresse mit dem Zusatz „an den
Datenschutzbeauftragten“.

13.2 Mit einer Nachricht an kontakt@gebeco.de kann der Kunde
der Nutzung oder Verarbeitung seiner Daten für Zwecke
der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung oder zu
Marketingzwecken widersprechen.

14. Kein Widerrufsrecht bei Online-Buchung
Gebeco weist darauf hin, dass nach §312g Abs. 2 Nr. 9 BGB
für die auf der Internetseite angebotenen Pauschalreisen kein
Widerrufsrecht besteht, sondern lediglich die gesetzlichen
Rücktritts- und Kündigungsrechte gelten. Dies bedeutet, der
Kunde kann bei einer Online-Buchung seine abgegebene Wil-
lenserklärung nicht widerrufen, sondern diese ist bindend. Ein
Rücktritt vom Reisevertrag ist stets möglich (siehe Ziff. 6.1).
Ein Widerrufsrecht besteht nur, wenn der Vertrag über Reise-
leistungen nach §651a BGB außerhalb von Geschäftsräumen
nach mündlichen Verhandlungen geschlossen worden ist
(nicht: Internetbuchung), es sei denn, die mündlichen Ver-
handlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf
vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden.

15. Allgemeine Bestimmungen und Hinweise
15.1 Auf das gesamte Vertrags- und Rechtsverhältnis zwischen

dem Kunden und Gebeco findet ausschließlich deutsches
Recht Anwendung. Soweit der Kunde Kaufmann oder ju-
ristische Person des privaten oder des öffentlichen Rechtes
oder eine Person ist, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthaltsort im Ausland hat, oder deren Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von Gebeco
vereinbart.

15.2 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertra-
ges oder dieser Allgemeinen Reisebedingungen hat nicht die
Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge.

15.3 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-
Streitbeilegung (OS) zur außergerichtlichen Beilegung von
verbraucherrechtlichen Streitigkeiten für im elektronischen
Rechtsverkehr geschlossene Reiseverträge bereit, die der
Kunde unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findet.
Streitbeilegung vor Verbraucherschlichtungsstelle: Gebeco
nimmt an einem solchen freiwilligen Streitbeilegungsverfah-
ren nicht teil und ist gesetzlich hierzu nicht verpflichtet. Ein
internes Beschwerdeverfahren existiert nicht.

Reiseveranstalter
Gebeco Gesellschaft für internationale Begegnung und
Cooperation mbH & Co. KG („Gebeco GmbH & Co. KG“)
24118 Kiel, Holzkoppelweg 19
Komplementärin: Gebeco Verwaltungsgesellschaft mbH

Geschäftsführer: Ury Steinweg, Thomas Bohlander, Michael
Knapp
Registergericht: AG Kiel, HRA 3964
Telefon: 0431/5446-0 ∙ Fax: 0431/5446-111
E-Mail: kontakt@gebeco.de, www.gebeco.de

USt.-ID: DE134848762; Wesentliche Merkmale der Dienstleis-
tung:
Reiseveranstaltung, Reiseveranstalter-Haftpflichtversicherung:
XL Insurance Company SE, Direktion für Deutschland,
Hopfenstr. 6 80355 München;
räumlicher Geltungsbereich der Versicherung: weltweit.

Gebeco vermittelt Reiseversicherungen im Status eines
erlaubnis- freien, gebundenen Versicherungsvermittlers ge-
mäß §34d Abs.7 Nr.1 Gewerbeordnung (GewO). Eintragung
im Vermittlerregister unter Register-Nummer: D-DHKYJ2N75-
89, www.vermittlerregister.info. Keine Beteiligung an einem
Versicherungsunternehmen oder umgekehrt. Beschwer-
destelle bei Streitigkeiten mit Versicherungsvermittlern:
Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 080632, 10006
Berlin, Telefon: 0800/3696000, Telefax: 0800/3699000,
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
www.versicherungsombudsmann.de
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